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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Hebammen im Zeitraum 2010 bis 2015 in Baden-Württemberg tätig
waren bzw. derzeit tätig sind (unterschieden nach freiberuflicher und angestell-
ter Tätigkeit);

2. welche Aufgaben eine freiberuflich tätige Hebamme im Einzelnen wahrnimmt;

3. wie sich die Versorgungsdichte der Hebammen von 2010 bis 2015 darstellt
(mit Angabe der über- und unterversorgten Gebiete);

4. mit welchen Entwicklungen sie im Bereich der Hebammenversorgung in den
nächsten zehn Jahren in Baden-Württemberg rechnet;

5. wie viele Entbindungen im Jahresdurchschnitt durch eine freiberuflich tätige
Hebamme begleitet werden;

6. wie hoch das durchschnittliche steuerpflichtige Jahreseinkommen einer freibe-
ruflich tätigen Hebamme ist;

7. wie sich die durchschnittlichen Beiträge zur Berufshaftpflicht einer freiberuf-
lich tätigen Hebamme von 2010 bis 2015 entwickelt haben (mit Angabe der
Gründe für die jeweiligen Änderungen);

8. welche Erkenntnisse darüber vorliegen, wie sich die Anzahl der Schadensfälle
und die Durchschnittsschadensfallsummen in der Zeit von 2010 bis 2015 ent-
wickelt haben;

Antrag

der Abg. Elke Brunnemer u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung,

Familie, Frauen und Senioren

Hebammen in Baden-Württemberg
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Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6455

2

9. wie sich die Vergütung der einzelnen Leistungen durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen in Baden-Württemberg darstellt (unterschieden nach Leistungsart
und -höhe);

10. welche Unterstützungsmaßnahmen zur Verbesserung der Situation der Heb-
ammen vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums im Einzelnen auf den
Weg gebracht wurden und wie in diesem Zusammenhang die Zahlungen der
Versicherungsmakler an den Deutschen Hebammenverband (DHV) zu bewer-
ten ist.

04. 02. 2015

Brunnemer, Rüeck, Kunzmann, Teufel, Schreiner, Raab, Dr. Engeser CDU

B e g r ü n d u n g

Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe sowie ei-
ne angemessene Vergütung der Hebammen sind wichtig. Die Hebammen leisten
eine anspruchsvolle und wertvolle Arbeit, die unverzichtbar ist. Hebammen be-
gleiten die Schwangerschaft, leisten Geburtshilfe, helfen den jungen Müttern, mit
der neuen Situation zurechtzukommen etc. Daher ist es von enormer Bedeutung,
dass auch in Zukunft ausreichend Hebammen vorhanden sind. 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurde viel über die angespannte
Situation der Hebammen diskutiert und nach Lösungen gesucht. Insbesondere
vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums wurde hier viel geleistet und erste
Maßnahmen zur Lösung der vorhandenen Probleme umgesetzt. Unlängst wurden
nun aber Vorwürfe im Zusammenhang mit Zahlungen der Versicherungsmakler
an den Deutschen Hebammenverband laut. Dies wirft neue Fragen auf. Mit dem
vorliegenden Antrag soll der aktuelle Sachstand abgefragt werden.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 25. März 2015 Nr. 34-0141.5/60 nimmt das Ministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zu dem Antrag wie folgt
Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Hebammen im Zeitraum 2010 bis 2015 in Baden-Württemberg tätig
waren bzw. derzeit tätig sind (unterschieden nach freiberuflicher und ange-
stellter Tätigkeit);

Wie bereits in der Stellungnahme des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Senioren vom 29. März 2012 zum Antrag 15/1168 Hebam-
menversorgung in Baden-Württemberg und im Bericht der Landesregierung vom
4. April 2013 (DS 15/3317) ausgeführt, gibt es keine zentrale Stelle, bei der sich
Hebammen und Entbindungspfleger registrieren lassen müssen.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sind nach § 7 Abs. 1 Nr. 4
der Hebammenberufsordnung verpflichtet, den Beginn und die Beendigung der
Berufsausübung dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. Eine im Jahr 2012
durchgeführte Umfrage bei den Gesundheitsämtern ergab jedoch, dass die Hebam-
men und Entbindungspfleger in vielen Fällen ihrer Meldepflicht nicht nachkom-
men. Auf die Ausführungen in den o. g. Landtagsdrucksachen wird verwiesen.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes hat sich die Zahl der festangestell-
ten Hebammen und Entbindungspfleger in den Krankenhäusern in Baden-Würt-
temberg im Zeitraum 2010 bis 2013 (neuere Zahlen liegen dem Statistischen Lan-
desamt derzeit nicht vor) wie folgt entwickelt:

Die Zahl der Beleghebammen und Belegentbindungspfleger in den Krankenhäu-
sern in Baden-Württemberg hat sich im gleichen Zeitraum wie folgt entwickelt:

Region 2010 2011 2012 2013 
     
Stuttgart 368 369 371 403 
Heilbronn, Franken, Ostwürttemberg * 142 142 139 153 
Mittlerer Oberrhein 129 135 122 130 
Rhein-Neckar ** 161 160 154 139 
Nordschwarzwald 86 92 91 95 
Südlicher Oberrhein 143 136 144 128 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 50 47 43 47 
Hochrhein-Bodensee 80 85 83 79 
Neckar-Alb 96 101 91 89 
Donau-Iller ** 95 105 105 95 
Bodensee-Oberschwaben 39 44 36 33 
     
insgesamt 1.389 1.416 1.379 1.391 
 

* Aus Geheimhaltungsgründen wurde die Region Heilbronn Franken und die Region Ostwürttemberg  
zusammengefasst. 

 

** Soweit Land Baden-Württemberg. 

Region 2010 2011 2012 2013 
     
Stuttgart   21 30 
Heilbronn, Franken, Ostwürttemberg * 8 13 6 9 
Mittlerer Oberrhein     
Rhein-Neckar ** 12 18 18 13 
Nordschwarzwald     
Südlicher Oberrhein 39 39 31 28 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 10 8   
Hochrhein-Bodensee 9 1   
Neckar-Alb     
Donau-Iller **     
Bodensee-Oberschwaben 20 21 19 10 
     
insgesamt 98 100 95 90 
 

* Aus Geheimhaltungsgründen wurde die Region Heilbronn Franken und die Region Ostwürttemberg  
zusammengefasst. 

**  Soweit Land Baden-Württemberg. 
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Beim Hebammenverband Baden-Württemberg e. V. gab es 

Ende 2010 2.285 aktive Mitglieder

Ende 2014 2.356 aktive Mitglieder

Anfang 2015 2.438 aktive Mitglieder.

Eine Unterscheidung nach fest angestellten und freiberuflich tätigen aktiven Mit-
gliedern ist dem Hebammenverband Baden-Württemberg e. V. nicht möglich.
Nach seinen Angaben bieten derzeit 237 Hebammen außerklinische Geburtshilfe
an. Diese Zahl sagt jedoch nichts darüber aus, wie viele davon im Belegsystem ar-
beiten und wie viele in der Hausgeburtshilfe. 1.044 Hebammen bieten Betreuung
ohne Geburtshilfe an, dazu kommen 430 Hebammen, die neben der Kliniktätig-
keit noch als Freiberuflerinnen ohne Geburtshilfe arbeiten. Angaben für die zu -
rückliegenden Jahre sind dem Hebammenverband Baden-Württemberg e. V. nicht
möglich.

2. welche Aufgaben eine freiberuflich tätige Hebamme im Einzelnen wahrnimmt;

Im Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V sind in
§ 3 die Ziele der Hebammenhilfe benannt. Ziel ist die Förderung des regelrechten
Verlaufs von Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft durch

•   Beratung und Hilfe bei Schwangerschaft und deren Beschwerden,

•   Vorbereitung auf Geburt und Mutterschaft einschließlich der Aufklärung über
mögliche Abweichungen vom normalen Verlauf,

•   Hilfe bei Wehen und Geburt,

•   Beratung, Hilfe und Untersuchung bei Überwachung des Wochenbettverlaufs
und der Entwicklung des Säuglings,

•   Stillförderung und Unterstützung bei Stillschwierigkeiten und Ernährungsprob -
lemen des Säuglings.

Das im März 2012 veröffentlichte Gutachten zur Versorgungs- und Vergütungs -
situation in der außerklinischen Hebammenhilfe (IGES-Gutachten), das im Auf-
trag des Bundesgesundheitsministeriums durch das IGES-Institut erstellt wurde,
kommt zu dem Ergebnis, dass der Schwerpunkt des Leistungsangebots der frei -
beruflich tätigen Hebammen und Entbindungspfleger auf der Wochenbett- und
Schwangerenbetreuung liegt.

3. wie sich die Versorgungsdichte der Hebammen von 2010 bis 2015 darstellt
(mit Angabe der über- und unterversorgten Gebiete);

Zur Zahl der festangestellten Hebammen und Entbindungshelfer und der Beleg-
hebammen und Belegentbindungspfleger in den Krankenhäusern – verteilt auf die
Regionen – wird auf die Tabellen unter Frage 1 verwiesen. Weitere Angaben, ins-
besondere über die Versorgungsdichte der freiberuflich tätigen Hebammen über
den genannten Zeitraum, sind aus den unter 1. dargestellten Gründen nicht mög-
lich. 

Im IGES-Gutachten (Kap. 4) wird – bundesweit und je nach Datenlage – von ei-
ner Hebammendichte zwischen 17,8 und 26,3 Hebammen je 1.000 Lebendgebo -
rene im Jahr 2010 ausgegangen. Das Gutachten kommt für Baden-Württemberg
zu dem Ergebnis, dass die Frauen, die die Hebammen und Entbindungspfleger zu
Hause aufsuchen und betreuen, im Umkreis von 8 bis 12 Kilometern vom Stand -
ort bzw. Wohnort der Hebammen und Entbindungspfleger wohnen. In drei länd -
lichen Regionen lagen diese Angaben im Bereich zwischen 12 und 16 Kilome-
tern, in Ballungsräumen unter 8 Kilometern.

Laut Hebammenverband Baden-Württemberg e. V. bieten derzeit 237 Hebammen
die Möglichkeit der außerklinischen Geburtshilfe an; die Tendenz sei sinkend.
Die vom GKV-Spitzenverband (GKV-SV) geführte sog. Vertragspartnerliste, in
der die freiberuflich tätigen Hebammen aufgelistet sind, die Leistungen aus dem



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6455

Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V abrechnen,
bestätigt dies nicht. Danach ist in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren
die Anzahl der freiberuflich tätigen Hebammen stabil geblieben.

4. mit welchen Entwicklungen sie im Bereich der Hebammenversorgung in den
nächsten zehn Jahren in Baden-Württemberg rechnet;

Das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
geht davon aus, dass auch für die kommenden Jahre ein dem Bedarf angepasstes
Angebot im Bereich der Hebammenversorgung gesichert werden kann.

In den vergangenen Jahren wurde die Vergütung für Hebammenleistungen mehr-
mals erhöht. Mit dem am 5. Juni 2014 beschlossenen Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-FQWG), wurden die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet, ab dem 1. Juli
2014 bis 30. Juni 2015 zusätzliche Mittel für Geburtshilfeleistungen, bei denen
typischerweise nur wenige Geburten betreut werden, bereit zu stellen, um die
Steigerungsraten der Haftpflichtversicherung auszugleichen. Ab dem 1. Juli 2015
wird diese Übergangsregelung durch einen noch durch die Selbstverwaltung aus-
zuhandelnden Sicherheitszuschlag ersetzt werden. Derzeit verhandeln die Ver-
tragspartner über Verträge zur Einführung eines Qualitätsmanagements, das Vo -
raussetzung für die Einführung des Sicherstellungszuschlags ist.

Auf Basis der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen kann prognostisch wei-
terhin von einem konstanten Angebot im Bereich der Hebammenversorgung aus-
gegangen werden.

5. wie viele Entbindungen im Jahresdurchschnitt durch eine freiberuflich tätige
Hebamme begleitet werden;

Die gesetzlichen Krankenkassen verfügen über keinen gemeinsamen Datenpool, der
die Geburten je Krankenkasse zusammenfügt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann daher
keine Aussage zur Anzahl der begleiteten Entbindungen je Hebamme gemacht wer-
den. Inwieweit mit der Einführung des Sicherstellungszuschlags das Zusammen-
führen der Daten geboten ist, muss in den nächsten Wochen beraten werden.

Im „Qualitätsbericht zur außerklinischen Geburtshilfe in Deutschland“ der Ge-
sellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe (QUAG) werden Kenn-
zahlen für das Jahr 2013 zur Anzahl betreuter Hausgeburten und Geburten in von
Hebammen geleiteten Einrichtungen genannt. 69 % der Hausgeburtshebammen
betreuen pro Jahr max. 10 Hausgeburten. Weitere 21 % betreuen zwischen 11 und
20 Hausgeburten pro Jahr. 53 % der von Hebammen geleiteten Einrichtungen, in
denen in der Regel mehrere freiberuflich tätige Hebammen arbeiten, begleiten bis
zu 50 Geburten pro Jahr. Weitere 33 % der Einrichtungen betreuen zwischen 51
und 100 Geburten pro Jahr.

6. wie hoch das durchschnittliche steuerpflichtige Jahreseinkommen einer freibe-
ruflich tätigen Hebamme ist;

Im Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit zur Veröffentlichung des
IGES-Gutachtens wird zur Vergütungssituation der Hebammen ausgeführt, dass
sich ein differenziertes Bild ergibt. Dabei hängt die Höhe des erzielten Einkom-
mens auch wesentlich von der durchschnittlichen Arbeitszeit und den durchge-
führten Leistungen der Hebammen ab.

Zum Jahreseinkommen stellt das IGES-Gutachten fest, dass freiberufliche Heb-
ammen im Jahr 2010 im Mittel einen Umsatz von ca. 23.900 Euro erzielt hatten.
Für die Hebammen, die ausschließlich und ganzjährig freiberuflich tätig waren,
lag der Umsatz deutlich höher bei rd. 37.350 Euro. Überwiegend erzielten sie mit
ihrer freiberuflichen Tätigkeit einen Gewinn vor Steuern, der im Mittel zwischen
15.500 Euro für freiberuflich tätige Hebammen insgesamt und 24.000 Euro für
ganzjährig und ausschließlich freiberuflich tätige Hebammen lag. Für letztere 
variierte der Gewinn vor Steuern stark in Abhängigkeit von der durchschnitt -
lichen wöchentlichen Arbeitszeit (zwischen rd. 4.000 Euro bei 1 bis 15 Stunden
und rd. 33.000 Euro bei mehr als 45 Stunden.
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Der Bruttoverdienst aus einer – vielfach neben der freiberuflichen Tätigkeit – zu-
sätzlichen Angestelltentätigkeit als Hebamme betrug 2010 im Mittel 19.000 Euro
(netto: 13.125 Euro), für Hebammen in einem ganzjährigen Vollzeit-Angestell-
tenverhältnis 31.000 Euro (netto: 20.400 Euro). Hebammen, die sowohl freiberuf-
lich als auch angestellt tätig waren, erzielten im Jahr 2010 im Mittel ein Gesamt -
einkommen (aus Bruttoverdienst und Gewinn vor Steuern) von rd. 28.088 Euro.

7. wie sich die durchschnittlichen Beträge zur Berufshaftpflicht einer freiberuf-
lich tätigen Hebamme von 2010 bis 2015 entwickelt haben (mit Angabe der
Gründe für die jeweiligen Änderungen);

Aus dem IGES-Gutachten ergibt sich nachfolgend die Entwicklung bis 2011:

Die Initiative Hebammen für Deutschland e. V. hat eine Übersicht veröffentlicht,
wonach sich die Haftpflichtprämien nach dem Rahmenvertrag des Deutschen
Hebammenverbands (DHV), in dem der überwiegende Teil der freiberuflichen
Hebammen in Deutschland versichert ist, seit 2010 für freiberuflich tätige Heb-
ammen mit Geburtshilfe wie folgt entwickelt haben: 

1. Juli 2010 3.689 Euro

1. Juli 2012 4.242 Euro 

1. Juli 2014 5.090 Euro *

Quelle: Marktvergleich Berufshaftpflicht für Hebammen, 
* Stand April 2014, Securion Versicherungsmakler

Auch zum 1. Juli 2015 steht eine weitere Erhöhung an.

8. welche Erkenntnisse darüber vorliegen, wie sich die Anzahl der Schadensfälle
und die Durchschnittsfallsummen in der Zeit von 2010 bis 2015 entwickelt haben;

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat sich seit
einiger Zeit intensiv mit der Schadensentwicklung im Bereich Heilwesen befasst.
In seiner Studie zur Personenschadensentwicklung im Heilwesen (einjährige Stu-
die, die im Februar 2010 abgeschlossen wurde) stellt er fest, dass zwar die sog.
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Personengroßschäden (diese treten häufig insbesondere auch im Zusammenhang
mit der Tätigkeit von freiberuflichen Hebammen und freiberuflichen Gynäkolo-
gen auf, die jeweils auch Geburtshilfe anbieten) nur 2 % der Gesamtschadenan-
zahl ausmachen, dass ihr Anteil am gesamten Schadenaufwand aber erheblich ist.
Der GDV stellt fest, dass die Zahl dieser Großschäden im zeitlichen Verlauf kei-
nen signifikanten Trend aufweist. Er schätzt, dass es davon 10 bis 15 pro Jahr
gibt. Aktuellere Zahlen zur Anzahl der Schadensfälle für den Zeitraum 2010 bis
2015 liegen dem GDV nicht vor.

Aus der Studie und einem vom GDV im Jahr 2013 durchgeführten Update ergibt
sich, dass bei Hebammen Großschäden mit einem Aufwand von über 100.000 Eu-
ro mehr als 90 % des Schadenaufwandes ausmachen. Der Schadenaufwand für
schwere Geburtsschäden ist im Bereich der geburtshilflichen Tätigkeiten (Heb-
ammen, Gynäkologen, Krankenhäuser mit entsprechenden Fachabteilungen) in
der Vergangenheit im Mittel um rd. 6,6 % pro Jahr gestiegen. Der mittlere Scha-
denaufwand für die Jahre 2003, 2008 und 2012 ist in der folgenden Tabelle darge-
stellt:

Der mittlere Schadenaufwand hat sich dabei von knapp 1,5 Mio. Euro im Jahr
2003 auf rd. 2,6 Mio. Euro im Jahr 2012 erhöht. Diese Aufwandssteigerungen
schlagen sich nach Angaben des GDV in deutlichen Steigerungen der Haftpflicht-
versicherungsbeiträge nieder.

Aktuellere Zahlen zu Durchschnittsfallsummen für den Zeitraum 2010 bis 2015
liegen dem GDV ebenfalls nicht vor. 

9. wie sich die Vergütung der einzelnen Leistungen durch die Krankenkassen in
Baden-Württemberg darstellt (unterschieden nach Leistungsart und -höhe);

Die Versorgung und Abrechnung von Hebammenhilfe durch die gesetzlichen
Krankenkassen werden seit 1. August 2007 bundeseinheitlich in einem Rahmen-
vertrag (mit mehreren Anlagen) nach § 134 a SGB V zwischen den Berufsverbän-
den der Hebammen und den Spitzenverbänden der Krankenkassen geschlossen.
Daher gibt es keine länderspezifischen Vergütungen, sondern die Preisvereinba-
rungen sind in allen Bundesländern identisch.

Die aktuell gültige Vergütungsvereinbarung ist als Anlage beigefügt.

 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6455

8

10. welche Unterstützungsmaßnahmen zur Verbesserung der Situation der Heb-
ammen vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums im Einzelnen auf den
Weg gebracht wurden und wie in diesem Zusammenhang die Zahlungen der
Versicherungsmakler an den Deutschen Hebammenverband (DHV) zu bewer-
ten ist.

Es wird auf den Bericht des Sozialministeriums an den Sozialausschuss vom 
22. September 2014, verwiesen, in dem ergänzend zu der unter Nr. 1. bereits er-
wähnten Landtagsdrucksache 15/1168 die weitere Entwicklung der Hebammen-
versorgung, der Vergütung der Hebammenleistungen und der Berufshaftpflicht-
versicherungsprämien, die auf Bundesebene zu erwarten ist, aufgezeigt wird.

Darüber hinaus befindet sich derzeit der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz – GKV-VSG) im Gesetzgebungsverfahren. Nach gegenwärtigem
Stand soll mit der Regelung des neuen § 134 a Abs. 5 SGB V ausgeschlossen wer-
den, dass die Kranken- und Pflegekassen die Ansprüche im Zusammenhang mit
Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe, die gem. § 116 Abs. 1 SGB X auf sie
übergegangen sind, gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen – außer im Fall
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – geltend machen. Dadurch würde das zu
versichernde Risiko erheblich reduziert, was zu einer weiteren Stabilisierung der
Prämien und damit zu einer bezahlbaren Berufshaftpflichtversicherung der freibe-
ruflich tätigen Hebammen beitragen würde. 

Für die Übernahme von Aufgaben zur Vertragsverwaltung erhält der DHV Zahlun-
gen des Haftpflichtversicherers. Der DHV hat hierzu ein Informationsblatt „Fragen
und Antworten zur Verwaltung der Haftpflichtversicherung beim DHV“ herausge-
geben. Darin führt der DHV aus, dass er seinen Mitgliedern seit Jahren die Mög-
lichkeit anbiete, eine Gruppenhaftpflichtversicherung über den Verband abzu -
schließen. Dadurch werde gewährleistet, dass die Mitglieder die bestmög liche
Leis tung am Markt erhalten. Der DHV als Versicherungsnehmer vermittle selbst
keine Versicherungen und erhalte dafür auch keine Provisionen mangels An-
spruch. Für die Vermittlung des Versicherungsvertrages sei allein die SECURON
GmbH München als Versicherungsmakler zuständig und bei Abschluss des Ver -
sicherungsvertrages provisionsberechtigt. Durch die SECURON GmbH werde
dem DHV ein finanzielles Volumen zu Verfügung gestellt, um damit die zwingend
notwendige individuelle Betreuung der Mitglieder und die damit korrespondieren-
de Verwaltung gewährleisten zu können. Der DHV erfülle damit eine zentrale Be-
dingung des Haftpflichtversicherers, die unmittelbar an die Voraussetzungen des
grundsätz lichen Vertragsabschlusses geknüpft sei. Sowohl in der Vergangenheit
als auch aktuell seien Versicherungsunternehmen nur bereit, die Hebammen zu
versichern, wenn sie die Verwaltung nicht selbst übernehmen müssten.

Altpeter

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren
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Anlage
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